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dA Natioo.lratet XV. Geseagebuogapc:riode 

A n t rag 

der Abgeordneten M. 'Ct~Lblt(..c..hcr 
und Genossen 

No •... 1s2/fI 

betreffend ein Bundesgesetz vom 00" über die Förderung von 

Kapitalversicherungen (Kapitalversicherungs-Förderungsgesetz) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ••.• , über die Förderung von Kapitalversicherungen 

(Kapitalversicherungs-Förderungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

All g e m e 1 n e s 

§ 1. (1) Leistet eln unbeschränkt Steuerpflichtiger (§ 1 Abs. 1 

EStG 1972) an ein Versicherun3sunternehmen Versicherungsprämien flir 

eine Lebensversicherun3, so wird ihm über Antra~ Einko~~ensteuer 

(Lohnsteuer) erstattet, soferr diese Versicherungsprämien an Versiche­

rungsunternehmen entrich~et werden, denen die Erlaubnis zum Geschäfts­

betrieb im Inland erteilt ist. Die Erstattung erfolgt mit einem 

Pauschbetra~ in Höhe von 25 v.H. des Gesamtbetra;es, der auf Grund 

der im jeweili~en Kalend~rjahr tatsächlich geleisteten Versicherungs­

prämien und der Steuererstattung gutgeschrieben wird. Der Bundes­

minister für Finanzen kann bei einer Änderung des all5emeinen Zins­

niveaus, insbesondere der ~abenzinssJtze und des Nominalzinssatzes 

der Bundesanleihe, mit de~ Beginn eines Kalenderjahres diesen tiunder:­

satz innerhalb einer B2n~breite V0n 8 v.H. unter beziehungsweise 

über dem ZHeif achen des ::o:nina 1 zinssa t zes der zuletzt aufgele.;t:en 

Bundesanleihe durch Verordnung, erforderlichenfalls auch rUckwirke~~, 

neu festsetzen. 

(2) Die ~inkonmen5:euer (Lohnsteuer) darf dem Steuerpflichti;e~ 

nur bis zu einer 8enessj~~sgrundla3e im Sinn des Abs. 1 zweiter S~~2 

von S 5000 j~hrlic~ ers~2ttet werden. Versicherungsprä~ien fUr Vc~t~i30, 
• ,4 

für die 3er.1~ß J\bs. 1 S:ei..lererstattung in Anspruch genom.;nen wir"" 

können nicht 21 s S:)r!'~";'-!Js=3bcn f,e:n.äß § 18 Abs. 1 Z. 2 [StG 197 '2 
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(3) Das auf Grund dieses Bundesgesetzes gezahlte Versicheru~gs­

entgelt ist von der Versicherungsteuer befreit, wenn der Versicherun~s­

vertra:; nicht vor Ablauf erlischt. Das vorzeitige Erlöschen des 

Versicherun::;svertra:;es hat die klchversteuerung der gezahlten Versiche­

run~spr8nien zur Fol~e. Der Versicherer hat die darauf entfallence 

Versicherungsteuer innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnisnahme von der 

Auflösun~ des Vertrages zu entrichten. 

(4) Soweit sich aus den fo16 enden Besti~~un~en nicht anderes 

er~ibt, gelten für die unter dieses Bundesgesetz fallenden Versiche-

run3sverträge die Bestimmun3en des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 

BGBI.Nr. 569/1978. 

(5) In Formularen, mit denen der Abschluß eines 4nter dieses 

Bundesgesetz fallenden Versicherungsvertrages beantragt wird, und, 

im Versicherungsschein ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß es 

sich um einen Versicherunf,svertrag im Sinn dieses Bundesgesetzes 

handelt. 
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Vor aus set z u n gen für die E r s tat tun g 

§ 2. (1) Die Erstattung nach § 1 Abs. 1 erfolgt für Kapital­

versicherun~en auf den Ab- und Erlebensfall mit zwölf jähriger 

Versicherun~sdauer und laufender Prämienzahlung. 

(2) Die Versicherungssumme im Ablebensfall darf nicht höher 

als die Versicherungssumme im Erlebensfall sein. Zusatzversicherungen 

dürfen nicht eingeschlossen werden. 

(3) Der Versicherungsvertrag muß nach Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes abgeschlossen sein. Als Versicherungsbeginn darf 

frühestens der erste Tag des Monats der Antragstellung festgesetzt 

werden. Vorve~sicherun~en dürfen nicht ein~erechnet werden. 

(4) Die Erstattung steht dem Steuerpflichtigen nur für jeweils 

einen Versicherungsvertrag zu. 

(5) Die VersicherunJsverträge müssen von allen Versicherungs­

unternehmen nach einem gleichlautenden Geschäftsplan abgeschlossen 

werden. Die Genehmigung des Geschäftsplans ist vom Verband der Versiche­

rungsunternehmun3en Österreichs namens der in Betracht kommenden 

Versicherungsunternehmen zu beantragen. 

Aus los u n g 

§ 3. Versicherun~sverträge im Sinn dieses Bundesgesetzes, bei 

denen ein Betrag bis zur Höhe der im Erlebensfall ~u leistenden 

Versicherungssumme auf Grund einer Auslosung zusätzlich gezahlt wird, 

gelten nicht als Ausspielun~ i~ Sinn des GlJckspielgesetzes, 

BGBl.Nr. 169/1962. 
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D eck u n g s r ü c k s tel I u n g 

a n lag e 

und Kap 1 tal -

§ 4. (1) Die Deckungsrückstellung ist ohne EinrEchnung von 

Kosten zu erstellen (Netto-Deckungsrückstellung). 

(2) Für die unter dieses Bundesgesetz fallenden Versicherungs­

verträge ist ein eigener Deckungsstock im Sinn des § 20 Versicherungs­

aufsichtsgesetz zu bilden. 

(3) Dem Deckungsstock nach Abs. 2 dürfen nur Pfandbriefe, 

Kommunalschuldverschreibun~eD oder Kassenobligationen gewidmet 

werden, die der Refinanzierung von Darlehen im Sinn des § 3des 3undes­

gesetzes zur Förderung der Erhaltung und Verbesserung von Wohnhäusern 

sowie der Stadternruerung, BGBI.Nr. /1982, dienen. Nur soweit 

solche Wertpapiere nicht zur Verfügung stehen, gelten für den nach 

Abs. 2 zu bildenden Deckungsstock die Bestimmungen der §§ 74 und 77 

Abs. 1 bis 4 Versicherun~saufsichtsgesetz. 

(4) Der Zinssatz für die Wertpapiere nach Abs. 3 hat jährlich 

7 3/4 % zu betragen. Der Bundesminister fJr FinanzeJ kann bei einer 

Änderung des allgemeinen Zinsniveaus, insbesondere der Habenzinssätze 

und des Nominalzinssatzes der Bundesanleihe, diesen Zinssatz innerhalb 

einer Bandbreite von 4 v.H. unter dem Nominalzinssatz der zuletzt 

aufgelegten Bundesanleihe durch Verordnung neu festsetzen. 

(5) Sofern Versicherungsunternehmen, die für den Abschluß von 

unter diesei Bundesgesetz fallenden Versicherungsverträgen in Betracht 

kommen, Hertpapiere nach Abs. 3 erwerben, die nicht dem nach Abs. 2 

zu bildenden Deckun~sstock gewidmet werden, is~ der Bundesminister 

für Finanzen zur Gewährung einer Vergütung in Höhe der Differenz 

zwischen der Verzinsung dieser Hertpapiere und der Sekundärmarktrendite 

(Bund) gemäß Tabelle 2.33 der Mitteilungen des Direktoriums der 

Oesterreichischen Nationalbank, abz}glich 0,5 Prozentpunkte, ermäChtigt. 

Dur c h f ü h run g der E r s tat tun g 

§ 5. (1) Der Steuerpflichti~e hat die Erstattung im Wege des 

Versicherungsunternehmens bei der Abgabenbehörde zu beantragen und 

dabei zu erklären, daß die 1m § 2 dieses Bundesgesetzes angeführten 

Voraussetzunsen vorliegen. Diese Abgabenerklärung ist mit dem Antrag 

a;Jf Absc h 1 u.3 ei. ne s V ers icherunn;svertra~ es, auf Grund de s sen E inko::Lllens­

steuer (Lohnsteuer) erstattet werden soll, abzugeben. Mit dem Ende 
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des Versicherungsvertrages verliert dies~ Abgabenerklärung ihre 

Wirksamkeit. 

(2) Die Erstattung ~rfolgt durch das Versicherungsunternehmen, 

bei welchem der Versicherungsvertrag abgeschlossen wurde. Dieses 

fordert den zu erstattenden Steuerbetrag bei der zuständigen Finanz­

landesdirektion an. Die Finanzlandesdirektion überweist dem Versiche­

rungsunternehmen den Betrag zugunsten des Versicherungsvertrages des 

Steuerpfli~htigen. 

(3) Das Versicherun~sunternehmen ist verpflichtet, zu Lasten des 
, 

Steuerpflichtigen die insgesamt nach § 1 Abs. 1 und 2 erstatteten 

Steuerbeträge an die für das Versicherungsunternehmen zuständige 

Finanzlandesdirektion für einen Versicherung~vertrag zurOckzuzahlen, 

wenn innerhalb von zwölf Jahren seit Vertragsabschluß Ansprüche aus 

dem Versicherun~svertrag ganz oder z~m 'Teil abgetreten oder rück­

gekauft werden, eine Vorauszahlung oder Verpfändung der Ansprüche 

erfolgt oder diese zur Sicherstellung dienen. 

(4) Einkommensteuer (Lohnsteuer)erstattungen und Rückzahlungen, 

die sich a~f Qrund dieses Bundesgesetzes ergeben, gelten als Abgaben 

im Sinn der Bundesabgabenordnung. 

(5) Erstattun:;sbeträge im Sinn dieses Bundesgesetzes sind ins­

gesamt mit 25 v.H. zu Lasten des Aufkommens an veranlagter Einkoa~ens­

s·teuer und mit 75 v.H. zu Lasten des Aufkommens an Lohnsteuer zu 

verrechnen. 

(6) Erstattun~sbeträge, die keinen vollen Schillingbetrag 

ergeben, sind bis einschließlich 50 Groschen auf einen solchen 

Betrag abzurunden und über 50 Grosc~en aufzurunden. 

S chI u ß b e s·t 1 m m u n gen 

§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1932 

ln Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Finanzen betraut. 

Informeller Hin[i,cht 
. h I 

Z1C t auf cin~~ :r:;t,~ , 
ZUZU\vE' i ~>L'n. 

\ 

wird beantragt, diesen Antrag ~ Ver-
1 ' 

L('su~g dem Finanz- H~~ ;Bu,dg.etausschuß 
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Beg r ü n dun g 

Das von der Bundesregierung beschlossene Beschäftigungs-Sonder­

programm 1982 sieht verschiedene Förderungsmaßnahmen des Bundes zur 

Belebung der Baukonjunktur vor. Eine Hilliarde Schilling soll heuer 

allein für die Althaussanierung und die Stadterhaltung bereitgestellt 

werdenQ Das Bundesgesetz zur Förderung der Erhaltung und Verbesserung 

von Wohnhäusern sowie der Stadterneuerung sieht die Förderung , 
der Kapitalbildung zur Gewährung von Darlehen mit einem Zinssatz von 

höchstens 6 v.H. durch ein prämienbegünstigtes Kapitalversicherungs­

sparen vor. Die Versicherungsunternehmen werden hiezu ein neues 

einheitliches Tarif- und Vertragsprodukt der Ab- und Erlebens­

versicherung mit 12-jähriger Laufzeit breit auf dem Markt anbieten. 

Nach dem Kapitalversicherungs-F6rderungsgesetz soll jeder unbeschränkt 

Steuerpflichtige prämienbegünstigt einen solchen Versicherungsvertrag 

abschließen können. 

Die pauschale Steuererstattung in Höhe von 25 v.H.-der Bemessungs­

grundlage entspricht der Steuerbegünstigung der unteren Einkommens­

gruppen nach § 18 EStG 1972 (Sonderausgaben) und führt bei der vorge­

sehenen Mindestvertragsdauer von 12 Jahren zu einer Effektivverzinsung 

des eingesetzten Kapitals von etwa 9 %. Dieser Prozentsatz kann im 

We~tbewerb mit anderen langfristigen Sparformen durchaus als aus­

reichend angesehen werden .. 

Für die Versicherungsverträge wird e1n eigener Gewinnverband und 

e1n e~gener Deckungsstock gebildet. Die Veranlagung der zufließenden 

Mittel erfolgt durch deckungsstockfähige Refinanzierung durch Kredit-

unternehmungen und ermöglicht die zweckgebundene Refinanzierung der 

Kredite nach dem Bundesgesetz zur Förderung der Erhaltung und Ver­

besserung von Wohnhäusern sowie der Stadterneuerung. 

Zu § 1: 

Da die Zielgruppe für das prämienbegünstigte Versicherungs­

sparen hauptsächlich bei den unteren und mittleren Einko~~ensschichten 

liegt, kann mit einer Bemessungagrundlage von S 5.000 das Auslangen 

gefunden werden, wobei die Erstattung ~it einem Pauschbetrag in der 

Höhe von 25 v.H. des Gesamtbetrages erfolgen soll, der auf Grund 

der im jeweiligen Kalenderjahr tatsächlich geleisteten Versicherungs­

prä~ien und der Steuererstattung gutgeschrieben wird. Dagegen ist 

nic~t vorgesehen, daß ein Steuerpflichti$er die Bemessungsgrundlage 

für Ehe6 at te n und K irlder in Anspruc:-t nehmen kann. 
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Die im Absatz 3 vorgesehene Befreiung von der Versicherungssteuer 

soll zusätzlich einen Anreiz zum Vertragsabschluß bilden. Durch die 

Nachversteuerung bei vorzeitiger Aufhebung des Versicherungsvertrages 

soll erreicht werden~ daß Dur die Gelder begünstigt sind~ die auf 

die gesamte Laufzeit im Sinne des Gesetzes verwendet werden. 

Der Absatz 5 so~l die leichte Unterscheidbarkeit von Versicherungen, 

die in der hier vorgesehenen tveise begünstigt werden~ und solchen 

Versicherungen~ die der Sonderausgabenbegünstigung unterlieg~ 

gewährleisten. 

Zu § 2~ 

Diese Bestimmung enthält die Voraussetzungen~ die eine Lebens­

versicherung erfüllen muß~ um die Beaünsti<Jun<J nach § 1 zu erhalten. _ .v 0 0...;:;. 

--- Die Versicherungssumme im Ablebensfall soll nicht höher sein 

als die Versicherungssumme im Erlebensfall (Absa 2), weil es der 

Sinn des vorgesehenen Bundesgesetzes ist, daß die Deckungsrück­

stellung einen möglichst hohen Be-trag erreicht. Aus dem gleichen 

Grund sollen auch Zusatzversicherungen~ bei denen es sich meist um 

reine Risikoversicherungen handelt~ nicht eingeschlossen werden können. 

Der Abs. 3 dient dazu~ eine Umschichtung bereits vorhandener 

Versicherungen zu verhindern')) weil es Zweck des im Entwurf vorliegenden 

Bundesgesetzes ist~ neues gebundenes Kapital für die Wohnhaussanierung 

zu~ Verfügung zu stellen. Mit dem Abs. 4 soll eine ungerechtfertigte 

Ausnützung der voraesehenen Be~ünsti~unü möglichst verhindert werden. 
D .;::) CI"'O 

Da es sich um eine einheitliche Förderung handelt und das Kapital 

einheitlich angelegt ~,Jerden soll'iJ ist im Abs. 5 ein einheitlicher 

Geschäftsplan vorgeschrieben 0 

Zu § 3~ 

Während die sonst üblichen Auslosungsversicherungen bei Auslosung 

der Versicherungssumme enden? soll dies im. vorliegenden Fall nicht 

eintreffen 1 um die vorhandene Deckun~srückstellung möglichst fUr die 

~esamte Vertragslaufzeit zur Verfügung zu haben. Eine solche Form 

der Auslosung ist durch das Bundesgesetz betreffend Lebensversiche­

rungen mit Auslosung? S3Bl.Nro 243/1948~ nicht gedeckt" sodaß dafür 

eine eigene Bestimmung erforderlich ist. 

Zu § 4: 

Um möglichst hohe Deckungsrückstellungen und damit auch mehr 

Mittel für den angestrebten Zweck zu erzielen~ werden Deckungsrück­

stellungen ohne Einrechnung von Kosten (NettodeCkungsrückstellungen) 
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erstellt. Provisionen sind daher zu Lasten der laufenden Prämie zu 
leisteno 

Di e Anl age der Decl<ungsstockwerte wi rd im Abs. 3 auf 
Wertpapiere eingeschränkt g die von Kreditunternehmungen ausgegeben 
werden~ Diese Mittel sind zur Gewährung von Darlehen nach dem 
Bundesgesetz zur Förderung der Erhaltung und Verbesserung von 

Wohnhäusern sowie der Stadterneuerung bestimmt. Die Bestimmungen des § 71. 

Versicherungsaufsichtsgesetz 9 BGB1.Nr. 569/1978, der die möglichste 

Streuung und Rentabilität der Kapitalanlagen der 
Versicherungsunternehmungen vorschreibt,und der allgemeinen 
Bestimmungen über die Anlage des Deckungsstocks der 
Versicherungsunternehmungen finden auf diese Mittel keine Anwendung. 

Da nicht mit Bestimmtheit vorhergesehen werden kann, in 
welchem Ausmaß Mittel aus diesen Versicherungsverträgen zufließen 
werden ~ wi rd 1m Abs Q 5 Iforausgesetzt, daß d; e 
Versicherungsunternehmungen Wertpapiere, die den mit diesem Entwurf 

angestrebten Zwecken dienen, auch unabhängig vom Deckungserfordernis 
der begünstigten Versicherungsverträge erwerben können. In diesem 
Fall soll der Bundesminister fUr Finanzen eine angemessene 
Zinsstützung gewäh~en können. 

Zu § 5~ 

Da für prämienbegünstigte Versicherungsverträge ein 
gesonderter Dec~ngsstock aufzubauen ist, soll beispielsweise ein 
Widerruf der Abgabenerklärung oder das Umsteigen auf die 
SonderausgabenbegUnstigung innerhalb der Vertragslaufzeit nicht 
zulässig sein. Erst mit dem Ende des Versicherungsvertrages soll die 

abgegebene Erklärung ihre ~lirksamke;t verlieren. Die Anforderung der 
Erstattungsbeträge 5011 durch das Versicherungsunternehmen zu Beginn 
des jeweiligen Folgernonats erfolgen. 

Du~ch Abs. 3 soll erreicht werden, daß die Finanzämter in 
keiner Phase mit Verwaltungsarbeiten befaßt werden. Außerdem soll 
keine Rückforderung von Erstattungsbeträgen beim Steuerpflichtigen 
erfolgen~ da zu Unrecht in Anspruch genommene Erstattungsbeträge vom 
Versicherunternehmen direkt mit dem Steuerpflichtigen zu verrechnen 

sind. 
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Die Bestimmungen der Abs~ 4 und 6 sind den Regelungen über 
das Bausparen nachgebildetG Abso 5 stellt eine 
finanzausgleichsrechtliche Regelung daro 
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